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Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: 

Ergänzung der Tagesordnung, 
Gegenanträge und Wahlvorschläge, 

Fragerecht, 
Widerspruchsmöglichkeit 

 
anlässlich der 

 
am Dienstag, den 10. Mai 2022, um 10:00 Uhr (MESZ), als virtuelle Hauptversammlung ohne phy-
sische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft) stattfindenden 

 
ordentlichen Hauptversammlung der Delticom AG mit Sitz in Hannover 

Vorbemerkung 

Vor dem Hintergrund der andauernden COVID-19-Pandemie hat der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats gemäß § 1 Abs. 2 und Abs. 6 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie, erlassen als Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, veröf-
fentlicht im Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 27. März 2020 auf den Seiten 569 ff., in der Fassung 
der Änderungen durch Art. 15 Aufbauhilfegesetz 2021 vom 10. September 2021, veröffentlicht im 
Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 14. September 2021 auf den Seiten 4147 ff., ("COVID-19-Gesetz") 
entschieden, die ordentliche Hauptversammlung auch dieses Jahr ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter) als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Die virtuelle Hauptversammlung wird 
für frist- und ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre aus den Geschäftsräumen der Peppermint 
Event GmbH, Boulevard der EU 8, 30539 Hannover, live im Internet (Webcast über 
https://www.delti.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich) übertragen. Es ist da-
her keine persönliche Teilnahme von Aktionären oder Aktionärsvertretern (mit Ausnahme der von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) möglich. Die Entscheidung des Vorstands über 
die Abhaltung der Versammlung als virtuelle Hauptversammlung hat zum Teil auch Auswirkungen 
auf die nachfolgend unter Ziffer 1 bis 4 geschilderten Aktionärsrechte. 

1. ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-
teiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jeden neuen Gegenstand der 
Tagesordnung muss einem solchen Verlangen eine Begründung oder eine Beschlussvor-
lage beiliegen. Der zwanzigste Teil des Grundkapitals der Gesellschaft beträgt derzeit 
EUR 741.568,05, so dass ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von EUR 500.000 die 
niedrigere der beiden Schwellen darstellt. 

Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft gemäß § 122 Abs. 2 des 
Aktiengesetzes mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 9. April 2022, 
24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 des Bürgerlichen Gesetz-
buches) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Die Anschrift lautet: 

https://www.delti.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
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Delticom AG 
Vorstand 
Brühlstraße 11 
30169 Hannover 
Bundesrepublik Deutschland 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 
des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber des Mindestbesitzes an Aktien 
sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Verlangen hal-
ten. 

Die diesem Aktionärsrecht zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie 
folgt: 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusam-
men den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den 
Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptver-
sammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren 
Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie 
seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 
Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschluss-
vorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft 
mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor 
der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.  

(3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die das 
Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberufen oder 
den Gegenstand bekanntzumachen. Zugleich kann das Gericht den Vorsitzenden 
der Versammlung bestimmen. Auf die Ermächtigung muss bei der Einberufung 
oder Bekanntmachung hingewiesen werden. Gegen die Entscheidung ist die Be-
schwerde zulässig. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung des Gerichts halten. 

(4) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Absat-
zes 3 auch die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben hat.  

2. GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE 

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem be-
stimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Ab-
schlussprüfers (Tagesordnungspunkt 4), die vor der Hauptversammlung zugänglich ge-
macht werden sollen, sind ausschließlich an die nachfolgend genannte Adresse oder E-
Mail-Adresse zu richten: 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=121
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=AktG&p=121&x=7
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Delticom AG 
Hauptversammlung 
Z.Hd. Herrn Eduard Weber 
Brühlstraße 11 
30169 Hannover 
E-Mail: HV@delti.com 

Bis spätestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 25. April 2022, 24:00 Uhr 
(MESZ), dort zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden, 
soweit sie den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind, einschließlich des Namens 
des Aktionärs, der Begründung (die für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist) und einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter https://www.delti.com/de/investor-relati-
ons/hauptversammlung/ zugänglich gemacht. 

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesell-
schaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 des 
Aktiengesetzes vorliegt. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht auch dann nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  

Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Ab-
satz 2 des Aktiengesetzes auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn in diesen nicht 
die Namen, ausgeübten Berufe und Wohnorte der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglie-
der oder Prüfer angegeben sind oder Angaben über die Mitgliedschaft der vorgeschlage-
nen Aufsichtsratsmitglieder in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von 
§ 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes fehlen.  

Da die diesjährige Hauptversammlung der Gesellschaft als virtuelle Hauptversammlung 
ohne physische Anwesenheit der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) durchgeführt wird, können während der virtuellen 
Hauptversammlung keine Anträge gestellt werden. 

Ein gemäß §§ 126, 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machender Gegenantrag oder 
Wahlvorschlag gilt jedoch als in der virtuellen Hauptversammlung gestellt bzw. unterbreitet, 
wenn der antragstellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär im Aktienregis-
ter eingetragen und ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst über die Vor-
schläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt. Sollten die Vor-
schläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich 
insoweit die Gegenanträge oder (abweichenden) Wahlvorschläge erledigt. 

Die für diese Aktionärsrechte relevanten Regelungen des COVID-19-Gesetzes und des 
Aktiengesetzes, die auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von einem Zugäng-
lichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen abgesehen werden kann, lauten wie 
folgt: 

COVID-19-Gesetz: 

§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische 
Gesellschaften (SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abge-
halten wird, sofern 

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

https://www.delti.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.delti.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
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2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunika-
tion (Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung 
möglich ist, 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunika-
tion eingeräumt wird, 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in 
Abweichung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf 
das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglich-
keit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung ein-
geräumt wird. 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen 
beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor 
der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. An-
träge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Aktien-
gesetzes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn 
der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ord-
nungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist…. 

(6) Die Entscheidungen des Vorstands nach den Absätzen 1 bis 5 bedürfen der Zu-
stimmung des Aufsichtsrats.  

Aktiengesetz: 

§ 126 Anträge von Aktionären 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 
genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu ma-
chen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesell-
schaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat 
zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Ein-
berufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht 
mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über 
die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend.  

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 
werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 
würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss 
der Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 
irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 
bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugäng-
lich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begrün-
dung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversamm-
lungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in 

https://www.buzer.de/gesetz/4702/a65265.htm
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der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 
Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Hauptversammlung 
nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen 
einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat 
stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5 000 Zeichen beträgt.  

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Ge-
genanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zu-
sammenfassen.  

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begrün-
det zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugäng-
lich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 
4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. 

§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfas-
sung (Auszug) 

(3) Zu jedem Gegenstand der Tagesordnung, über den die Hauptversamm-
lung beschließen soll, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat, zur Be-
schlussfassung nach § 120a Absatz 1 Satz 1 und zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern und Prüfern nur der Aufsichtsrat, in der Bekanntmachung 
Vorschläge zur Beschlußfassung zu machen. Bei Gesellschaften, die Un-
ternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 des Handelsge-
setzbuchs sind, ist der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl des Ab-
schlussprüfers auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses zu stützen. 
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Hauptversammlung bei der Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern nach § 6 des Montan-Mitbestimmungsgeset-
zes an Wahlvorschläge gebunden ist, oder wenn der Gegenstand der Be-
schlußfassung auf Verlangen einer Minderheit auf die Tagesordnung ge-
setzt worden ist. Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 
Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben.   

§ 125 Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder (Auszug) 

(1) …Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen ge-
setzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitglied-
schaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen sollen beigefügt werden.  

3. FRAGERECHT IM WEGE ELEKTRONISCHER KOMMUNIKATION 

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des COVID-19-Gesetzes wird den angemeldeten Aktionä-
ren und deren Bevollmächtigten ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunika-
tion eingeräumt. Während der Hauptversammlung am 10. Mai 2022 können Aktionäre und 
Aktionärsvertreter nicht sprechen oder Fragen stellen. 
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Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre 
Fragen bis Sonntag, den 8. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft über das HV-
Portal der Gesellschaft (zugänglich über https://www.delti.com/de/investor-relations/haupt-
versammlung/) nach Eingabe ihrer persönlichen Zugangsdaten übermitteln. Der Vorstand 
wird im Hinblick auf fristgemäß eingereichte Fragen nach pflichtgemäßem, freiem Ermes-
sen entscheiden, wie er Fragen beantwortet. Bei der Beantwortung von Fragen wird der 
Name des Fragestellers nur dann offengelegt werden, wenn hierzu bei der Übermittlung 
der Fragen ausdrücklich die Einwilligung erteilt wurde. 

Die dieser Handhabung zugrunde liegenden Regelungen des COVID-19-Gesetzes lautet 
wie folgt: 

§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische 
Gesellschaften (SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abge-
halten wird, sofern... 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation 
eingeräumt wird... 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen 
beantwortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor 
der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind.... 

(6) Die Entscheidungen des Vorstands nach den Absätzen 1 bis 5 bedürfen der Zu-
stimmung des Aufsichtsrats. 

4. MÖGLICHKEIT DES WIDERSPRUCHS GEGEN BESCHLÜSSE DER HAUPTVERSAMMLUNG 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die das Stimmrecht ausüben, haben das Recht, ge-
gen Beschlüsse der Hauptversammlung über das HV-Portal der Gesellschaft (zugänglich 
über https://www.delti.com/de/investor-relations/hauptversammlung/) nach Eingabe der 
persönlichen Zugangsdaten des Aktionärs während der Hauptversammlung, d.h. von der 
Eröffnung der Hauptversammlung an bis zu ihrer Schließung, Widerspruch zu Protokoll des 
Notars einzulegen. 

Die dieser Widerspruchsmöglichkeit zugrunde liegenden Regelungen des COVID-19-Ge-
setzes und des Aktiengesetzes lauten wie folgt: 

COVID-19-Gesetz: 

§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische 
Gesellschaften (SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abge-
halten wird, sofern... 

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunika-
tion (Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung 
möglich ist... 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Ab-
weichung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das 
Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit 

https://www.delti.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.delti.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.delti.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
https://www.buzer.de/gesetz/4702/a65265.htm
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zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung einge-
räumt wird... 

(6) Die Entscheidungen des Vorstands nach den Absätzen 1 bis 5 bedürfen der Zu-
stimmung des Aufsichtsrats. 

Aktiengesetz: 

§ 245 Anfechtungsbefugnis (Auszug) 

Zur Anfechtung ist befugt  

1. jeder in der Hauptversammlung erschienene Aktionär, wenn er die Aktien schon 
vor der Bekanntmachung der Tagesordnung erworben hatte und gegen den Be-
schluß Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat 

 
Hannover, im März 2022 
 

Der Vorstand 
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